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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Messvorrichtung 
zur Erfassung medizinischer Kenngrößen, welche in 
einem Körperhohlraum, insbesondere einem Blutge-
fäß, unterbringbar ist, mit mindestens einem Sensor 
und einer Halteeinrichtung.

Stand der Technik

[0002] Im Zuge der fortschreitenden Miniaturisie-
rung in der Messtechnik unter den Stichworten Mikro- 
und Nanotechnologie gewinnen Sensoren, die im 
menschlichen Körper Messwerte von relevanten Pa-
rametern direkt gewinnen und nach Bedarf sofort 
analysieren können, eine zunehmende Bedeutung. 
Neben anderen Anwendungen liegt das Hauptein-
satzgebiet solcher Sensoren in der Analyse von Blut-
werten bzw. Blutgefäßen (Werte für Glucose, Blut-
druck, Temperatur, pH, Blutanalyse allgemein, etc.), 
was bedeutet, dass der Sensor einen direkten Kon-
takt zum zu analysierenden Medium haben muss. 
Darüber hinaus kann es etwa für Untersuchungen 
von häufig an der Körperoberfläche befindlichen Ge-
fäßen wünschenswert sein, elektromagnetische 
Strahlung, bspw. in Form optisch sichtbaren Lichts, in 
den Bereich eines mit einer entsprechenden Auswer-
tung befassten Sensors einzukoppeln.

[0003] Dabei besteht das Problem, dass die an sich 
verfügbaren Sensoren zwar in die jeweiligen Gefäße 
einbringbar sind, dort aber, insbesondere wenn es 
sich um Blutgefäße handelt, nur schwer verankerbar 
sind, ohne den Blutstrom zu unterbrechen oder we-
sentlich zu beeinträchtigen und dass nach erfolgter 
Messung oder Messreihe der Sensor häufig wieder 
entfernt werden soll.

Aufgabenstellung

[0004] Es besteht daher die Aufgabe, eine Messvor-
richtung zur Verfügung zu stellen, die innerhalb von 
Gefäßen temporär oder permanent fixierbar und bei 
Bedarf leicht wieder explantierbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Messvorrich-
tung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, 
dass die Halteeinrichtung mindestens ein erstes und 
ein zweites magnetisches Element aufweist, von de-
nen wenigstens eines ein Magnet ist, und von denen 
jeweils eines innerhalb und eines außerhalb des Kör-
perhohlraums angeordnet ist, und dass die Messvor-
richtung durch die Halteeinrichtung in dem Körper-
hohlraum festlegbar ist. Durch die Ausnutzung der 
zwischen den magnetischen Elementen herrschen-
den Magnetkraft gelingt es, die Messvorrichtung auf 
einfache Weise an der Gefäßwand festzulegen. Die 
Magnetkraft durchdringt dabei die Gefäßwand und 
übt zwischen den zu beiden Seiten der Gefäßwand 
sich in etwa gegenüberliegenden magnetischen Ele-

menten eine anziehende Kraft aus, die groß genug 
ist, um die Messvorrichtung an der Gefäßwand ge-
gen die auf sie einwirkenden Gewichtskraft sowie ge-
gebenenfalls eine Strömung eines den Körperhohl-
raum durchfließenden Mediums zu halten. Bei Bedarf 
ist diese Fixierung durch Entfernen des an der äuße-
ren Gefäßwand angeordneten magnetischen Ele-
ments einfach wieder aufzuheben und die Messvor-
richtung kann anschließend wieder explantiert wer-
den.

[0006] Bei bevorzugten Weiterbildungen der erfin-
dungsgemäßen Messvorrichtung ist entweder eines 
der beiden magnetischen Elemente ein Magnet und 
das andere ein Teil aus einem ferromagnetischen 
Werkstoff gebildet oder beide magnetischen Elemen-
te sind als Magnet ausgebildet.

[0007] Um die in das Gefäß einzubringende Mess-
vorrichtung möglichst klein und kompakt zu halte und 
damit bspw. in einem Blutgefäß einen nur geringe 
Störung des Blutstroms zu verursachen ist es von 
Vorteil, wenn bei einer Ausführungsform der Mess-
vorrichtung der Sensor mit dem innerhalb des Kör-
perhohlraums angeordneten magnetischen Element 
fest verbunden ist.

[0008] Zweckmäßigerweise ist bei einer anderen 
Ausführungsform der Messvorrichtung das außer-
halb des Körperhohlraums angeordnete magneti-
sche Element der Magnet. Von der Gefäßaußen-
wand her ist dieser in der Lage den mit dem anderen 
magnetischen Element versehenen Sensor zu fixie-
ren. Dieser äußere Magnet kann dabei beispielswei-
se sowohl an der Körperoberfläche appliziert sein, als 
auch insbesondere zunächst selbst subkutan implan-
tiert und fixiert werden, worauf hin der Sensor mit 
dem magnetischen Element implantiert und durch 
den bereits vorhanden Magneten fixierbar ist. Bei der 
Fixierung des Sensors können dabei auch weitere 
Haltemittel, wie beispielsweise ein insbesondere in 
Richtung stromabwärts angebrachtes T-Bar, Verwen-
dung finden.

[0009] Zur mehrfachen Verwendung eines oder 
mehrerer Sensoren bei Messungen von Werten an 
verschieden Orten des Körperhohlraums oder meh-
rerer verbundener Körperhohlräume, beispielweise 
entlang einer Gefäßbahn und/oder zur bestmögli-
chen Platzierung der Messvorrichtung ist es von Vor-
teil, wenn die Messvorrichtung durch Umordnung 
oder Verschiebung des Magneten bewegbar ist. Der 
Sensor mit dem magnetischen Element kann dabei 
etwa durch die Bewegung des Magneten entlang der 
äußeren Gefäßwand in einfacher Weise mit verscho-
ben und an einem neuen Platz fixiert werden. Gleich-
zeitig kann so überprüft werden, ob der Sensor wäh-
rend seiner Verweilzeit in dem Körperhohlraum dort 
bereits eingewachsen ist und daraufhin entweder 
wieder explantiert werden oder bei gewünschter län-
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gerer Verweilzeit in Zukunft auf den Magnet verzich-
tet werden.

[0010] Sollen aus den unterschiedlichsten Gründen, 
etwa aufgrund zeitlicher Beschränkungen, mehrere 
unterschiedliche oder auch gleiche Messwerte simul-
tan erfasst werden, ist es bei einer Weiterbildung der 
Messvorrichtung von Vorteil, wenn mehrere mit mag-
netischen Elementen versehene Sensoren vorgese-
hen sind, die durch mindestens einen Magneten in 
dem Körperhohlraum festlegbar sind. Hierbei sind 
ganz unterschiedliche Anordnungen von Sensoren in 
dem Körperhohlraum, beispielsweise in Reihe oder 
in einer Ebene, vorstellbar.

[0011] Zweckmäßigerweise ist die erfindungsgemä-
ße Messvorrichtung, sowohl hinsichtlich der Senso-
ren mit den magnetischen Elementen als auch hin-
sichtlich der Magnete mittels eines Implantationsbe-
stecks, eines Katheters oder dergleichen in den Kör-
perhohlraum einführbar bzw. an dessen Außenwand 
anbringbar. Das außerhalb des Körperhohlraums an-
geordnete magnetische Element ist darüber hinaus 
besonders bevorzugt an der Oberfläche des Körpers 
selbst oder subkutan applizierbar.

[0012] Damit es nicht zu unerwünschten Absto-
ßungsreaktionen der in den Körper einzubringenden 
Elemente der Messvorrichtung kommt, werden an 
deren Verträglichkeit besondere Anforderungen ge-
stellt. Vorteilhafterweise kann die Messvorrichtung 
daher in ein flexibles, biokompatibles Material, insbe-
sondere in Silikon, wenigstens teilweise eingehüllt 
oder eingegossen. Hierdurch kann sich die Messvor-
richtung auch besonders gut an die jeweilige Gefäß-
wand anpassen.

[0013] Zum Schutz der Messvorrichtung vor Schä-
digung durch physiologische Flüssigkeiten kann eine 
Weiterbildung derselben und insbesondere die an ihr 
angeordneten elektronischen Bauteile mit einer zu-
sätzlichen Beschichtung versehen sein. Diese Be-
schichtung kann auch zu einer gesteigerten Verträg-
lichkeit des in dem Körperhohlraum befindlichen 
Fremdkörpers beitragen.

[0014] Um die erfindungsgemäße Messvorrichtung 
längere Zeit im Mess- und/oder Auswertebetrieb aut-
ark betreiben zu können, ist diese zweckmäßigerwei-
se mit einer Spannungsversorgung, insbesondere ei-
ner Batterie oder einem Akkumulator versehen.

[0015] In ähnlicher Weise ist es einem längerfristi-
gen unabhängigen Betrieb der Messvorrichtung zu-
träglich, wenn diese in einer anderen Ausführungs-
form im Bereich des Sensors oder eines der magne-
tischen Elemente mit einem elektronischen Speicher-
glied zur Zwischenspeicherung der sensorisch er-
fassten Daten versehen ist, so dass die erfassten 
Werte lediglich in mehr oder minder regelmäßigen 

Abständen aus diesem Speicherglied einer externen 
Speicher- und Auswerteeinheit zugeführt werden 
können. Bei einer bevorzugten Weiterbildung kann 
die Messvorrichtung im Bereich des Sensors oder ei-
nes der magnetischen Elemente auch gleich mit ei-
ner eigenen Auswerteeinheit versehen sein, so dass 
bei einem Abruf der entsprechend in dieser Auswer-
teeinheit bereits bearbeiteten Daten schon die aufbe-
reiteten Ergebnisse der jeweiligen Messungen vorlie-
gen, die anschließend eine schnelle Bewertung und 
Diagnose zulassen.

[0016] Bei bevorzugten Weiterbildungen der Mess-
vorrichtung sind als Sensoren solche zur Erfassung 
von Werten des Drucks, des Zuckerspiegels, des Hä-
moglobingehalts, des Sauerstoff- und Kohlendioxid-
partialdrucks und -gehalts und/oder weiterer relevan-
ter Werte des Körperhohlraums und/oder des darin 
befindlichen Mediums vorgesehen.

[0017] Da es häufig wünschenswert ist, neben einer 
Messvorrichtung auch eine Möglichkeit zur Verfü-
gung zu haben, Stoffe in einen Körperhohlraum ein-
zuführen, ist die erfindungsgemäße Messvorrichtung 
in einer Ausführungsform mit mindestens einer Spei-
chereinrichtung zur Unterbringung eines in den Kör-
perhohlraum einzuführenden Stoffs, insbesondere 
eines Medikamentes, versehen. Der Inhalt der Spei-
chereinrichtung kann dann zu einem gewünschten 
Zeitpunkt in den Körperhohlraum entleert werden. 
Hierbei können natürlich auch mehrere Speicherein-
richtungen simultan eingesetzt werden und diesen 
bei ihrer Verwendung ein oder mehrere Sensoren zu-
geordnet werden. Eine vorteilhafte Weiterbildung 
kann darin bestehen, dass an der Speichereinrich-
tung ein Dosierelement zur gesteuerten Abgabe der 
des Stoffs vorgesehen ist, so dass dieser beispiels-
weise in regelmäßigen Abständen und gleichmäßi-
gen Dosen abgegeben werden kann. Besonders be-
vorzugt ist dabei eine Weiterbildung der Messvorrich-
tung, bei der diese Teil eines Regelkreise ist und das 
Dosierelement den Stoff als Reaktion auf einen von 
einem Sensor erfassten Messwert freisetzt, so dass 
bspw. in einem Notfall nur eine geringe Zeit bis zur 
Verabreichung eines gegensteuernden Medikaments 
vergeht.

[0018] Zur weiteren Verarbeitung und Auswertung 
der durch die Sensoren erfassten und gegebenen-
falls zwischengespeicherten oder auch schon ausge-
werteten Daten der Messwerte ist bei einer weiteren 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Messvor-
richtung eine Übertragungseinrichtung vorgesehen, 
mittels der die Messvorrichtung mit einer außerhalb 
des Körpers angeordneten Sende-, Empfangs- und 
Auswerteeinheit verbindbar ist. Die Übertragungsein-
richtung kann dabei sowohl als Schnittstelle, an der 
anfallende Daten weitergereicht werden oder auch 
als eigene Sendeeinheit ausgebildet sein.
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[0019] Um sich elektromagnetischer Strahlung ver-
wendender Mess- und Applikationsmethoden bedie-
nen zu können, weist die Übertragungseinrichtung ei-
nen Strahlungsausgang zur Einbringung elektromag-
netischer Strahlung unterschiedlicher Frequenz, ins-
besondere sichtbaren Lichts, in das Innere des Kör-
perhohlraums, auf. Zur Bereitstellung der Strahlung 
kann die Messvorrichtung besonders vorteilhaft mit 
der Sende-, Empfangs- und Auswerteeinheit über 
mindestens ein Glasfaserkabel gekoppelt sein.

[0020] Eine weitere Ausführungsform der Messvor-
richtung kann mit einer zusätzlichen Sicherung ge-
gen eine ungewollte Verschiebung innerhalb des 
Körperhohlraums gesichert sein. Hierfür ist die Mess-
vorrichtung mit mindestens einem zusätzlichen Be-
festigungsmittel, insbesondere einer Fadenhalterung 
versehen.

[0021] Bei einer anderen Ausführungsform ist die 
Messvorrichtung an einem Stent-Käfig angeordnet 
und kann so kombiniert mit diesem gefäßweitenden 
bzw. -stabilisierenden Element eingesetzt werden, 
welches an der entsprechenden Stelle ohnehin eine 
Implantation erfordert. Zweckmäßigerweise ist die 
Messvorrichtung dabei in die Gitterstruktur des 
Stent-Käfigs integriert.

[0022] Eine vorteilhafte Weiterbildung dieser Struk-
tur kann darin bestehen, dass die Messvorrichtung 
mehrere mit magnetischen Elementen verbundene 
Sensoren aufweist, welche, insbesondere gleichmä-
ßig verteilt, in einer Ebene des Stent-Käfigs angeord-
net sind.

[0023] Die vorstehend beschriebene, erfindungsge-
mäße Messvorrichtung lässt sich an vielen Orten im 
menschlichen Körper zur Analyse und Applikation 
von Medikamenten oder bspw. Wärme einsetzen. Als 
Einsatzorte kommen dabei neben Venen und Arte-
rien zum Beispiel Magen, Darm und Oesophagus, 
der urologische und gynäkologische Bereich, aber 
auch das Gehirn in Frage.

Ausführungsbeispiel

[0024] Die Erfindung wird nachstehend anhand von 
Ausführungsbeispielen in der Zeichnung näher erläu-
tert. Es zeigen in teilweise schematischer Darstellung

[0025] Fig. 1a–Fig. 1e einen Längsschnitts durch 
einen Körperhohlraum an dessen Wand jeweils eine 
Ausführungsform der Messvorrichtung angeordnet 
ist;

[0026] Fig. 2a, Fig. 2b einen Längs- und einen 
Querschnitt durch einen Körperhohlraum in dessen 
Innerem sich ein Stent-Käfig mit daran angeordneter 
Messvorrichtung befindet.

[0027] In den Fig. 1a–e ist jeweils ein Körperhohl-
raum 2 in Form einer Arterie zu erkennen, in die eine 
im Ganzen mit 1 bezeichnete Messvorrichtung 1 ein-
gebracht ist. Die Messvorrichtung 1 weist dabei einen 
Sensor 3 zur Erfassung einer Kenngröße auf und ist 
mittels einer Halteeinrichtung 4 an der Gefäßwand 6
festgelegt ist. Die Halteeinrichtung 4 ist durch ein ers-
tes und ein zweites magnetisches Element 5, hier je-
weils ein Magnet, gebildet, die sich zu beiden Seiten 
der Gefäßwand 6 befinden. Der an der Innenseite der 
Gefäßwand 6 befindliche Teil der Messvorrichtung 1
besteht aus einem in eine flexible, flache, schiffchen-
artige Form gegossenen Sensor 3 und einem eben-
falls eingegossenen Magneten, der mit diesem ver-
bunden ist. Formbedingt stellt der Sensor 3 mit sei-
nem magnetischen Element 5 derart keine mechani-
sche Behinderung für das in der Arterie fließende Blut 
dar. An der Außenseite der Gefäßwand 6 ist mit in 
etwa gleicher Längserstreckung ein Haltemagnet als 
magnetisches Element 5 angebracht, der den Sensor 
3 mit dem magnetischen Element auf der anderen 
Seite der Gefäßwand 6 an seiner Position hält.

[0028] In der Fig. 1b sind sowohl der auf der Innen-
seite als auch der auf der Außenseite der Gefäßwand 
6 befindliche Teil der Messvorrichtung 1 jeweils mit 
einer Fadenhalterung 7 als zusätzliche Sicherung 
versehen. Die jeweils durch eine Öse des entspre-
chenden Teils geführten Fäden der Fadenhalterung 7
sind an der Außenseite des Gefäßes durch Verkno-
tung verbunden. Dagegen weist die in der Fig. 1c
dargestellte Messvorrichtung 1 nur mit ihrem an der 
Gefäßinnenseite angeordneten Teil eine Fadenhalte-
rung auf, deren Faden wiederum durch eine Öse an 
dem Teil geführt ist. Das dem Teil abgewandte Ende 
des Fadens ist mit einem ankerartigen Stück verse-
hen, welches durch seine Position an der Außenseite 
der Gefäßwand 6 den Faden dort festlegt.

[0029] In der Fig. 1d ist zu erkennen, dass sich bei 
der dort dargestellten Messvorrichtung 1 zwischen 
dem magnetischen Element 5 und dem Sensor 3
eine Speichereinrichtung 8 befindet, die zur Aufnah-
me eines Medikaments vorgesehen ist, welches in 
die Blutbahn abgegeben werden soll. Der Fig. 1e
wiederum ist entnehmbar, dass bei der dortigen 
Messvorrichtung 1 im Bereich des magnetischen Ele-
ments 5 an der Gefäßaußenwand ein elektronisches 
Speicherglied 9 als Zwischenspeicher der sensorisch 
erfassten Daten angeordnet ist. Darüber hinaus weist 
die Messvorrichtung 1 an ihrem im Innern des Kör-
perhohlraums 2 befindlichen Teil eine Übertragungs-
einrichtung 10 auf, von der in der Fig. 1e die Schnitt-
stelle zur Einkopplung von sichtbarem Licht durch 
Glasfaserkabel 11 zu erkennen ist.

[0030] In der Fig. 2a ist der Längsschnitt eines Blut-
gefäßes als Körperhohlraum 2 zu erkennen, welches 
von einem darin aufgespannten Stent-Käfig 12 auf-
geweitet wird. Etwa in der Mitte des Stent-Käfigs 12
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ist eine Messvorrichtung 1 mit zwei sich gegenüber-
liegenden Sensoren 3 und magnetischen Elementen 
5 in die Gitterstruktur des Stent-Käfigs 12 dadurch in-
tegriert, dass sie an den Verstrebungen der Gitter-
struktur befestigt sind. An der Außenseite der Gefäß-
wand 6 ist ein Magnet angeordnet, der durch sein Zu-
sammenwirken mit den magnetischen Elementen 5
der Messvorrichtung 1 diese und den Stent-Käfig in-
nerhalb des Gefäßes fixiert. Die Fig. 2b zeigt eine 
Darstellung der gleichen Anordnung in einem Quer-
schnitt durch den Körperhohlraum 2.

[0031] Demnach besteht die Erfindung also aus ei-
ner Messvorrichtung 1 zur Erfassung medizinischer 
Kenngrößen im menschlichen Körper, welche in ei-
nem Körperhohlraum 2, insbesondere einem Blutge-
fäß, unterbringbar ist, mit mindestens einem Sensor 
3 und einer Halteeinrichtung 4. Die Messvorrichtung 
zeichnet sich dadurch aus, dass die Halteeinrichtung 
4 mindestens ein erstes und ein zweites magneti-
sches Element 5 aufweist, von denen wenigstens ei-
nes ein Magnet ist, und von denen jeweils eines in-
nerhalb und eines außerhalb des Körperhohlraums 2
angeordnet ist und dass die Messvorrichtung 1 durch 
die Halteeinrichtung 4 in dem Körperhohlraum 2 fest-
legbar ist.

Patentansprüche

1.  Messvorrichtung zur Erfassung medizinischer 
Kenngrößen im menschlichen Körper, welche in ei-
nem Körperhohlraum (2), insbesondere einem Blut-
gefäß, unterbringbar ist, mit mindestens einem Sen-
sor (3) und einer Halteeinrichtung (4), dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halteeinrichtung (4) mindes-
tens ein erstes und ein zweites magnetisches Ele-
ment (5) aufweist, von denen wenigstens eines ein 
Magnet ist, und von denen jeweils eines innerhalb 
und eines außerhalb des Körperhohlraums (2) ange-
ordnet ist, und dass die Messvorrichtung (1) durch 
die Halteeinrichtung (4) in dem Körperhohlraum (2) 
festlegbar ist.

2.  Messvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass eines der beiden magneti-
schen Elemente (5) ein Magnet und das andere ein 
Teil aus einem ferromagnetischem Werkstoff gebildet 
ist.

3.  Messvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass beide magnetischen 
Elemente (5) als Magnete ausgebildet sind.

4.  Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (3) 
mit dem innerhalb des Körperhohlraums (2) angeord-
neten magnetischen Element (5) fest verbunden ist.

5.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

das außerhalb des Körperhohlraums (2) angeordne-
te magnetische Element (5) der Magnet ist.

6.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
diese durch Umordnung oder Verschiebung des Ma-
gneten innerhalb des Körperhohlraums (2) bewegbar 
ist.

7.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
mehrere mit magnetischen Elementen (5) versehene 
Sensoren (3) vorgesehen sind, die durch mindestens 
einen Magneten in dem Körperhohlraum (2) festleg-
bar sind.

8.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
diese mittels eines Implantationsbestecks, eines Ka-
theters oder dergleichen in den Köperhohlraum (2) 
einführbar ist.

9.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das außerhalb des Körperhohlraums (2) angeordne-
te magnetische Element (5) an der Körperoberfläche 
oder subkutan applizierbar ist.

10.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
diese in ein flexibles, biokompatibles Material, insbe-
sondere Silikon, wenigstens teilweise eingehüllt oder 
eingegossen ist.

11.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Messvorrichtung (1), und insbesondere die an ihr 
angeordneten elektronischen Bauteile, mit einer zu-
sätzlichen Beschichtung versehen sind.

12.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
diese mit einer Spannungsversorgung, insbesondere 
einer Batterie oder einem Akkumulator versehen ist.

13.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
im Bereich des Sensors (3) oder eines der magneti-
schen Elemente (5) ein elektronisches Speicherglied 
(9) zur Zwischenspeicherung der sensorisch erfass-
ten Daten vorgesehen ist.

14.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
im Bereich des Sensors (3) oder eines der magneti-
schen Elemente (5) eine Auswerteeinheit zur Weiter-
verarbeitung der erfassten Daten vorgesehen ist.

15.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
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Sensoren (3) zur Erfassung von Werten des Drucks, 
des Zuckerspiegels, des Hämoglobingehalts, des 
Sauerstoff- und Kohlendioxidpartialdrucks und -ge-
halts und/oder weiterer relevanter Werte des Körper-
hohlraums und/oder des darin befindlichen Mediums 
vorgesehen sind.

16.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
an dieser mindestens eine Speichereinrichtung (8) 
zur Unterbringung eines in den Körperhohlraum (2) 
einzuführenden Stoffs, insbesondere eines Medika-
mentes, vorgesehen ist.

17.  Messvorrichtung nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass an der Speichereinrichtung (8) 
ein Dosierelement zur gesteuerten Abgabe des 
Stoffs vorgesehen ist.

18.  Messvorrichtung nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Messvorrichtung Teil eines 
Regelkreise ist, und das Dosierelement den Stoff als 
Reaktion auf einen von einem Sensor erfassten 
Messwert freisetzt.

19.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
an dieser eine Übertragungseinrichtung (10) vorge-
sehen ist, mittels der die Messvorrichtung (1) mit ei-
ner außerhalb des Körpers angeordneten Sende-, 
Empfangs- und Auswerteeinheit, drahtlos und/oder 
kabelgebunden, verbindbar ist.

20.  Messvorrichtung nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Übertragungseinrichtung 
(10) einen Strahlungsausgang zur Einbringung elek-
tromagnetischer Strahlung unterschiedlicher Fre-
quenz, insbesondere sichtbaren Lichts, in das Innere 
des Körperhohlraums (2), aufweist.

21.  Messvorrichtung nach Anspruch 19 oder 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass diese mit der Sende-, 
Empfangs- und Auswerteeinheit über mindestens ein 
Glasfaserkabel (11) gekoppelt ist.

22.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
diese mit mindestens einem zusätzlichen Befesti-
gungsmittel, insbesondere einer Fadenhalterung (7), 
versehen ist.

23.  Messvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
diese an einem Stent-Käfig (12) angeordnet ist.

24.  Messvorrichtung nach Anspruch 23, dadurch 
gekennzeichnet, dass diese zumindest teilweise in 
die Gitter-Struktur des Stent-Käfigs (12) integriert ist.

25.  Messvorrichtung nach Anspruch 22 oder 23, 

dadurch gekennzeichnet, dass diese mehrere mit 
magnetischen Elementen (5) verbundene Sensoren 
aufweist, welche, insbesondere gleichmäßig verteilt, 
in einer Ebene des Stent-Käfigs (12) angeordnet 
sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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